
wird, könne der Arzt prüfen, ob eine 
unmittelbar abzuwendende Gefahr 
für Leib und Leben für den Patienten 
oder Dritter besteht. Nur dann ist der 
Arzt zur Offenbarung befugt und 
darf die Behörde informieren. Der 
Patient soll auf diese Vorgehensweise 
hingewiesen werden. Er sollte darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass 
die Mitteilung auch dann ergeht, 
wenn der Patient den Führerschein 
nicht freiwillig abgibt oder eine 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
nicht erteilt. 
Im Rahmen der Berufsaufsicht wurde 
auch ein Fall beraten, bei dem eine 
Ärztin über den Gesundheitszustand 
eines Patienten gegenüber dessen 
Arbeitgeber, der Bundespolizei, be -
richtete, obwohl eine wirksame Ent-
bindung von der ärztlichen Schwei-
gepflicht nicht vorlag. Hintergrund 
war die Beurteilung der Dienstfähig-

keit durch die Bundespolizei. Die 
Bundespolizei handelte hierbei feh-
lerhaft, denn sie hätte die internen 
Regelungen zur Einschaltung des 
sozialmedizinischen Dienstes der 
Bundespolizei beachten und es der 
Einschätzung dieser Institution über-
lassen müssen, ob eine Dienstunfä-
higkeit vorliegt oder nicht. Doch 
auch die Ärztin war im Unrecht, 
denn ungeachtet der Tatsache, dass 
sie rechtsfehlerhaft vom Arbeitgeber 
befragt wurde, stellt es sich als Bruch 
der ärztlichen Schweigepflicht dar, 
wenn Informationen ohne eine wirk-
same Schweigepflichtentbindung 
übermittelt werden.
Zusammenfassung: Der Arzt ist zur 
Offenbarung stets dann befugt, 
soweit er von der Schweigepflicht 
entbunden worden ist oder soweit 
die Offenbarung zum Schutz eines 
höherwertigen Rechtsgutes erforder-

Arthur-Schlossmann-
Preis und Ausbildungs-
stipendium 2010

Die Sächsisch-Thüringische Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendmedi-
zin und Kinderchirurgie wird auf ihrer 
Jahrestagung 2010 in Erfurt erneut 
den Arthur-Schlossmann-Preis verge-
ben. Mit dem Preis sollen besonders 
wissenschaftliche Leistungen auf 
dem Gebiet der Kinder- und Jugend-
medizin ausgezeichnet werden. Die 
Arbeit braucht noch nicht veröffent-
licht zu sein, doch soll ihre Veröffent-
lichung möglichst bevorstehen. Die 
Ausschreibung finden Sie auf www.
stgkjm.de. Bewerber müssen bis zum 
31.12.2009 fünf Exemplare ihrer 
Arbeit an den 1. Vorsitzenden der 
Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. Th. Rich-
ter, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin, Klinikum St. Georg gGmbH, 
Delitzscher Straße 141, 04129 Leip-
zig, einreichen. 

Die Sächsisch-Thüringische Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendmedi-
zin und Kinderchirurgie schreibt für 
2010 Ausbildungsstipendien bis zu 
einer Höhe von 3000,00 EUR aus. Es 
sollen damit Qualifizierungsmaßnah-

lich ist. Auch gesetzliche Aussage- 
und Anzeigepflichten berechtigen 
den Arzt, die Schweigepflicht zu bre-
chen. Gerade im Sozialrecht existie-
ren zahlreiche gesetzliche Offenba-
rungsrechte und -pflichten. Im Zwei-
felsfall sollte jedoch stets der Patient 
um die Entbindung von der ärztli-
chen Schweigepflicht gebeten wer-
den. Diese Erklärung sollte zu Doku-
mentations- und Beweiszwecken 
schriftlich erfolgen. 
Selbstverständlich können Patienten 
auch Vertreter, beispielsweise Ange-
hörige oder Rechtsanwälte, wirksam 
bevollmächtigen und in die Entbin-
dung von der ärztlichen Schweige-
pflicht einwilligen. In Zweifelsfällen 
sollten Sie Rücksprache mit Ihrer, 
auch mit „kniffligen Fällen“ vertrau-
ten Ärztekammer halten.

Dr. jur. Alexander Gruner
Leiter der Rechtsabteilung

men gefördert werden, die vorder-
gründig die Verbesserung von Ver-
sorgungsleistungen für Patienten 
bewirken. Die Stipendien werden auf 
Antrag gewährt. Die Antragsmodali-
täten sind auf der Homepage der Ge -
sellschaft www.stgkjm.de abzurufen.

Dr. med. Norbert Lorenz
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Mitteilungen der Geschäftsstelle

Konzert
Sächsische Landesärztekammer
Festsaal, Sonntag, 6. Dezember 2009, 
11.00 Uhr
Junge Matinee
Blechbläsermusik zum Advent
Schülerinnen und Schüler des 
Sächsischen Landesgymnasiums für 
Musik Dresden Carl Maria von Weber

Ausstellung
in der Sächsischen 
Landesärztekammer
Foyer und 4. Etage
Heike Wadewitz
Wegstunden
Kaltnadelradierungen und Zeichnungen
bis 15. November 2009

Michael Freudenberg
Bilder
19. November 2009 bis 17. Januar 2010
Vernissage: Donnerstag, 
19. November 2009, 19.30 Uhr

Sächsische Ärzteversorgung
Foyer
Wieder sehen
Susanne Kiesewetter
Malerei und Grafik
28. Oktober 2009 bis 31. März 2010

Konzerte und  
Ausstellungen


